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Erwägungen
E. 1
Prozessverlauf Mit dem eingangs im Dispositiv erwähnten Urteil der Vorinstanz wurde der Beschuldigte von sämtlichen Anklagevorwürfen freigesprochen (Urk. 34 S. 25 f.). Gegen diesen Entscheid meldete die Privatklägerin anlässlich der Hauptverhandlung vom 15. April 2013 und damit innert Frist Berufung an (Prot. I S. 15). Die Berufungserklärung der Privatklägerin ging ebenfalls innert Frist bei der Berufungsinstanz ein (Urk. 40; Art. 399 Abs. 3 StPO). Die Privatklägerin focht darin das vorinstanzliche Urteil vollumfänglich an und bat gleichzeitig um unentgeltlichen Rechtsbeistand, welches Gesuch mit Präsidialverfügung vom 28. Juni 2013 abgewiesen wurde (Urk. 53). Die Anklagebehörde verzichtete auf Anschluss- berufung und beantragte die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 44). Am 5. September 2013 fand die Berufungsverhandlung statt.
E. 1.1
Der Beschuldigte wird trotz des Teilfreispruchs für das Vorverfahren voll- umfänglich kostenpflichtig, da sämtliche ihm zur Last gelegten Handlungen in einem engen und direkten Zusammenhang stehen und alle Untersuchungs- handlungen hinsichtlich jedes Anklagepunktes notwendig waren (vgl. Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, BSK StPO, Basel 2010, Art. 426 N 6 m.w.H.).
E. 1.2
Da der Beschuldigte im Rechtsmittelverfahren betreffend Körperverletzung schuldig gesprochen und vom Vorwurf der Drohung und der Tätlichkeit freigesprochen wird und die letzteren beiden Delikte zusammen etwa gleich schwer wiegen wie Ersteres, sind die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens zur Hälfte dem Beschuldigten aufzuerlegen und zur Hälfte auf die Gerichtskasse zu nehmen (vgl. Art. 428 Abs. 3 i.V.m. Art. 426 Abs. 1 StPO). Die Gerichtsgebühr für das erstinstanzliche Gerichtsverfahren ist auf Fr. 2'000.-- festzusetzen.
E. 1.3
Im Berufungsverfahren tragen die Parteien die Kosten nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Privatklägerin obsiegt im Schuldpunkt betreffend die Körperverletzung und somit im gewichtigsten Punkt. Weiter obsiegt sie im Zivilpunkt betreffend die Genugtuung zu zwei Fünfteln und betreffend den Schadenersatz alles in allem zu mehr als zwei Dritteln. Es ist also auch hier insgesamt von einer hälftigen Aufteilung der Kosten auszugehen, wobei die Kosten zur Hälfte der Privatklägerin und zur Hälfte dem Beschuldigten aufzuerlegen sind. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr ist auf Fr. 3'000.-- festzusetzen. 2. Entschädigung
E. 1.4
Schliesslich verlangt die Privatklägerin, der Beschuldigte sei dem Grundsatz nach zu Schadenersatz an diese zu verpflichten, wobei sie für die entsprechenden Weiterungen auf den Zivilweg zu verweisen sei. Entsprechend der Anerkennung der Schadenersatzforderungen seitens des Beschuldigten im Falle eines Schuldspruchs (Prot. I S. 12) ist auch diese Forderung gutzuheissen, wobei aufgrund dessen, dass die Privatklägerin ein Selbstverschulden trifft (vgl. unten Ziff. 2.2), festzustellen ist, dass der Beschuldigte aus dem eingeklagten Ereignis
- 38 - dem Grundsatz nach gegenüber der Privatklägerin im Umfang von zwei Dritteln schadenersatzpflichtig wird.
E. 1.5
Insgesamt ist der Beschuldigte zu verpflichten, der Privatklägerin Schadenersatz im Betrag von Fr. 124.75 zuzüglich 5% Zins seit dem 20. Januar 2012 sowie Fr. 1'052.20 zuzüglich 5% Zins seit dem 30. September 2010 zu bezahlen. Weiter ist festzustellen, dass der Beschuldigte aus dem eingeklagten Vorfall (Körperverletzung) gegenüber der Privatklägerin dem Grundsatz nach schadenersatzpflichtig im Umfang von zwei Dritteln wird, wobei die Privatklägerin zur genauen Feststellung des Schadenersatzanspruchs auf den Zivilweg zu verweisen ist. 2. Genugtuung
E. 2
Strafantrag Der fristgerecht gestellte Strafantrag der Privatklägerin gegen den Beschuldigten wegen Körperverletzung, Drohung und Tätlichkeiten liegt den Akten bei (Urk. 3).
E. 2.1
Da der Beschuldigte von den Vorwürfen der Drohung und der Tätlichkeit freigesprochen wird, was im Vergleich zum Schuldspruch betreffend die Körperverletzung etwa gleich ins Gewicht fällt, ist ihm für das vorinstanzliche Verfahren eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 2'160.-- aus der
- 41 - Gerichtskasse zuzusprechen (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO), wobei das Verrechnungsrecht nach Art. 442 Abs. 4 StPO vorbehalten bleibt. Da die Privatklägerin zur Hälfte obsiegt, ist der Beschuldigte zu verpflichten, der Privatklägerin eine entsprechend reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 5'000.-- zu bezahlen (Urk. 29 S. 10 zuzüglich Kosten für die fünfstündige Hauptverhandlung [Prot. I S. 5 u. S. 13]).
E. 2.2
Da der Beschuldigte und die Privatklägerin im Berufungsverfahren zu gleichen Teilen obsiegen und unterliegen, sind die zweitinstanzlichen Prozess- entschädigungen wettzuschlagen.
E. 2.3
Weiter verlangt die Privatklägerin eine pauschale Umtriebsentschädigung von Fr. 110.-- für die Fahrtkosten zu den zwei (recte: drei) Einvernahmen und den drei Besprechungen mit dem Anwalt und zu den Gerichtsverhandlungen. Da die Privatklägerin gestützt auf Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO Anspruch auf Ersatz notwendiger Auslagen im Verfahren und somit der – mit dem Untersuchungs- und den beiden gerichtlichen Verfahren verbundenen – Reisespesen hat und die beantragte Summe angemessen erscheint, ist ihr eine Entschädigung im Betrag von Fr. 110.-- zuzusprechen. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte B._____ ist schuldig der einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB. 2. Der Beschuldigte B._____ ist nicht schuldig und wird von folgenden Vorwürfen freigesprochen − der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB und − der Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB. 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu Fr. 50.--, sowie mit einer Busse von Fr. 800.--.
- 42 - 4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 5. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen. 6. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatkläger A._____ Schadenersatz von Fr. 124.75 zuzüglich 5% Zins seit dem 20. Januar 2012 sowie Fr. 1'052.20 zuzüglich 5% Zins seit dem 30. September 2010 zu bezahlen. 7. Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin A._____ darüber hinaus aus dem eingeklagten Ereignis (Körperverletzung) dem Grundsatze nach im Umfang von zwei Dritteln schadenersatzpflichtig ist. Zur genauen Feststellung des Schadenersatzanspruches wird die Privatklägerin auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen. 8. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin eine Genugtuung von Fr. 2'000.-- zuzüglich 5% Zins seit dem 1. Juli 2010 zu bezahlen. Im Mehr- betrag wird das Genugtuungsbegehren abgewiesen. 9. Die erstinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'000.--. a) Die Kosten der Untersuchung werden dem Beschuldigten auferlegt. b) Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens werden zur Hälfte dem Beschuldigten auferlegt und zur Hälfte auf die Gerichtskasse genommen.
E. 3
Bestrittener Sachverhalt Wie die Vorinstanz richtig ausführte, ist bestritten, ob die Privatklägerin den Beschuldigten zuerst anspuckte und diesen körperlich mittels Kratzen am Hals angriff. Weiter ist weder klar, ob die Bewegung des Beschuldigten gegen den Arm der Privatklägerin eine Abwehrhandlung war noch wie diese ausgeführt wurde
- 6 - und ob dadurch der Arm der Privatklägerin gebrochen wurde. Schliesslich ist bestritten, ob der Beschuldigte die Privatklägerin bedroht hat (vgl. Urk 34 S. 7).
E. 4
Beweiswürdigung Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob sich der eingeklagte Sachverhalt erstellen lässt. Als Beweismittel liegen die Aussagen des Beschuldigten, der Privatklägerin, von E._____ und von C._____ vor. Als Indizien sind die ärztlichen Befunde heranzuziehen (Urk. 7/1 ff.). Betreffend theoretische Überlegungen zur Beweiswürdigung kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 34 S. 7 f.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Die Vorinstanz hat vorab die theoretischen Grundsätze der richterlichen Beweiswürdigung angeführt und sich anschliessend grundsätzlich zutreffend zur Glaubwürdigkeit der aussagenden Personen, des Beschuldigten, der Privatklägerin sowie der Zeuginnen E._____ und C._____, geäussert, worauf zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden kann (Urk. 37 S. 9 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Entscheidend ist jedoch nicht die Glaubwürdigkeit der Aussagenden, sondern vielmehr die Glaubhaftigkeit der jeweiligen Aussagen (Entscheid des Bundesgerichts 6B_692/2011 E.1.4.; BGE 133 I 33 E. 4.3.).
E. 4.1
Persönliche Verhältnisse/ Werdegang Der Beschuldigte ist im Kosovo aufgewachsen und dort acht Jahre lang in die Grundschule gegangen. Die Mittelschule brach er nach einem Jahr ab, um alsdann vier Jahre lang in Serbien zu arbeiten. Ab April 1998 bis 2000 war er als Asylbewerber in Berlin. Am 29. Juli 2001 kam er in die Schweiz. Im Kosovo machte er noch eine Anlehre als Bäcker. Seit Juni 2008 ist er Schweizer Bürger. Vom 14. Januar 2002 bis 2008 arbeitete er bei der F._____ AG und danach bis September 2010 bei der Bäckerei G._____. Ab Oktober 2010 bis April 2012 war der Beschuldigte Chauffeur bei der Firma H._____ in …, wo er bereits früher gearbeitet hatte. Seit April 2012 arbeitet er als Lagerist bei der I._____ AG in … und verdient Fr. 4'700.-- netto zuzüglich eines 13. Monatslohns. Seit November 2012 wohnt er in …. Der Beschuldigte ist verheiratet und hat drei Kinder, welche alle noch bei ihm wohnen. Seine Frau arbeitet wöchentlich sechs bis zehn Stunden und verdient pro Stunde Fr. 19.-- netto inklusive aller Entschädigungen. Er unterstützt seine im Kosovo lebenden Eltern finanziell mit bis zu 400 Euro monatlich. Weiter hat der Beschuldigte weder Vermögen noch Schulden (Urk. 27 S. 1 ff.). Aus den persönlichen Verhältnissen und dem Werdegang lassen sich keine strafzumessungsrelevanten Faktoren ableiten.
E. 4.2
Vorstrafen Der Beschuldigte weist keine Vorstrafen auf (Urk. 39).
E. 4.3
Nachtatverhalten Der Beschuldigte wollte sich nach anfänglichen Aussagen bei der Privatklägerin zwar für sein Verhalten entschuldigen (Urk. 5/2 S. 3). Angesichts dessen, dass er
- 33 - danach aber von seinen Eingeständnissen abrückte, kann dieser Aspekt nicht zu seinen Gunsten gewertet werden.
E. 4.4
Die Täterkomponente führt nicht zu einer Reduktion der aufgrund der Tatkomponente festgesetzten hypothetischen Einsatzstrafe. 5. Beschleunigungsgebot Das Beschleunigungsgebot ist in Art. 29 Abs. 1 BV sowie Art. 5 Abs. 1 StPO festgeschrieben und verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren zügig voranzutreiben, um die beschuldigte Person nicht unnötig über die gegen sie erhobenen Vorwürfe im Ungewissen zu lassen. Welche Verfahrensdauer angemessen ist, kann nicht in allgemeiner Form gesagt werden und hängt von den konkreten Umständen ab, die in ihrer Gesamtheit zu würdigen sind. Dabei sind insbesondere die Komplexität des Falls, das Verhalten der beschuldigten Person, die Behandlung des Falls durch die Behörden und dessen Bedeutung für die beschuldigte Person zu berücksichtigen. Bei festgestellter Verletzung des Beschleunigungsgebots reichen die Sanktionen von der Berücksichtigung der Verfahrensverzögerung bei der Strafzumessung über die Schuldigsprechung unter gleichzeitigem Strafverzicht bis zur Verfahrenseinstellung (vgl. BGE 133 IV 158 E. 8; 130 IV 54 E. 3). Die Verteidigung monierte vor Vorinstanz als Verletzung des Beschleunigungs- gebots, dass die Untersuchung gegen den Beschuldigten zweieinhalb Jahre und damit zu lange gedauert hat (Prot. I. S. 12). Mit Abtretungsverfügung vom 9. November 2010 wurde die Untersuchung im vorliegenden Fall von der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland an die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat abgetreten (Urk. 10 S. 3). Trotz dreifacher Nachfrage des Vertreters der Privatklägerin nach dem Verfahrensstand am
E. 5
Aussagen der Privatklägerin
E. 5.1
In der ersten polizeilichen Einvernahme vom 2. Juli 2010 gab die Privatklägerin zu Protokoll, der Beschuldigte sei wütend gewesen, habe ihr den Kugelschreiber und den Bussenblock aus der Hand gerissen und alles zu Boden geworfen. Sie habe ihm gesagt, er solle anständig bleiben, worauf er sie angespuckt und an der linken Wange getroffen habe. Sie sei wütend geworden und habe ihn während ca. zwei Sekunden am linken Arm festgehalten. Er habe sie darauf mit der rechten Hand am rechten Handgelenk gepackt und den Arm umgedreht, wobei Elle und Speiche gebrochen seien. Das sei schnell gegangen. Zu dem Zeitpunkt habe sie ihn aber nicht mehr gehalten, es sei keine Befreiungsbewegung seinerseits gewesen. Er habe sie heftig gepackt und ihren Arm um fast 180 Grad gedreht. Der Beschuldigte sei sehr wütend gewesen und
- 7 - habe gedroht, sie umzubringen. Sie habe Angst gehabt. Sie sei dann zu einer Nachbarin gegangen, weil sie die Uhr wegen der Schmerzen nicht mehr habe ausziehen können. Die Nachbarin habe sie ins Spital gefahren (Urk. 5/1 S. 2 f.).
E. 5.2
Anlässlich der zweiten polizeilichen Einvernahme vom 16. Juli 2010 erklärte die Privatklägerin, der Beschuldigte und seine Frau seien wie Löwen auf sie zugekommen und hätten sie angeschrien. Der Beschuldigte habe ihr den Kugelschreiber und den Bussenzettelblock aus der Hand gerissen und Ersteren weggeworfen. Dann sei er zwei bis drei Schritte weg gegangen und habe ihr ins Gesicht gespuckt. Dann habe sie ihn kurz am rechten Oberarm festgehalten. Sie habe ihm gesagt, dass das so nicht gehe. Der einvernehmende Polizeibeamte wies die Privatklägerin darauf hin, dass der Beschuldigte deutliche Kratzspuren unter dem Ohr an der rechten Halsseite aufgewiesen habe. Die Privatklägerin erwiderte darauf, dass diese Kratzer nicht von ihr stammten. Genau so wenig habe sie den Beschuldigten angespuckt. Der Beschuldigte habe ihren Arm absichtlich gebrochen, es habe sich nicht um eine Abwehrbewegung gehandelt. Er habe ihren Arm mit voller Wucht gedreht, bis sie das Brechen der Knochen gehört habe. Sie habe ihm das noch gesagt. Er habe ihr in der Folge gesagt, er bringe sie um (Urk. 5/5 S. 1 ff.).
E. 5.3
Am 4. April 2012 sagte die Privatklägerin bei der Staatsanwaltschaft aus, sie habe eine Busse schreiben wollen. Dann seien der Beschuldigte und seine Frau wie zwei Löwen gekommen. Sie hätten angefangen zu toben. Der Beschuldigte habe ihr den Block und den Kugelschreiber aus der Hand gerissen. Dann habe er ihr ins Gesicht gespuckt. Sie sei zu ihm hingegangen und habe ihn mit der rechten Hand am rechten Oberarm festgehalten. Sie habe gesagt: "Nein, nicht schon wieder diese Chöderei.", da er sie bereits früher angespuckt habe. Sie habe gehen wollen. Der Beschuldigte sei auf sie zugekommen, habe sie mit beiden Händen am rechten Arm gepackt und angefangen zu drehen, worauf es "knacks" gemacht habe. Sie habe ihm gesagt, er habe gute Arbeit geleistet. Der Beschuldigte habe dann gesagt, er bringe sie um. Sie habe Angst bekommen, da
- 8 - er schon früher gedroht habe. Es stimme nicht, dass sie zuerst gespuckt habe. Am Oberarm habe sie ihn nur kurz gehalten. Sie habe ihn nicht gekratzt, sie könne nicht kratzen, da sie wegen Spezialstrümpfen die Nägel weit zurückschneiden müsse. Es stimme nicht, dass er ihre Hand, mit der sie ihn gekratzt haben soll, zur Seite geschlagen habe. Sie sei dann zur Nachbarin Frau D._____ gegangen und habe sie gebeten, ihr die Armbanduhr abzuziehen, da sie solche Schmerzen gehabt habe. Die Nachbarin habe sie ihr abgenommen und habe sie dann ins Spital gefahren. Der Arm habe sofort zu schmerzen begonnen, sie habe nichts mehr machen können. Sie habe Angst vor ihm. Auf Frage ihres Vertreters demonstriert sie, wie sie mit der rechten Hand an der Brust vorbei an die Innenseite des rechten Oberarms des Beschuldigten gegriffen habe (Urk. 6/4 S. 3 ff.).
E. 5.4
Würdigung
E. 5.4.1
Allgemein Die Privatklägerin beschreibt den ganzen Ablauf ihrer Auseinandersetzung mit dem Beschuldigten in allen drei Einvernahmen in den groben Zügen gleich: Zuerst sei der Beschuldigte zusammen mit seiner Frau zu ihr hingekommen, als die Privatklägerin diesem eine Busse habe schreiben wollen. In der Folge habe der Beschuldigte die Privatklägerin angespuckt, worauf sie ihn kurz am Oberarm festgehalten habe. Daraufhin habe der Beschuldigte ihren rechten Arm gepackt und eine Drehbewegung gemacht, wodurch ihre beiden Unterarmknochen gebrochen worden seien.
E. 5.4.2
Kratzen und Armbruch Wie erwähnt ist unbestritten, dass die Privatklägerin im Laufe der Auseinandersetzung den Arm des Beschuldigten ergriffen hat. Ob es sich dabei nun um den linken (Aussagen des Beschuldigten, Aussage der Privatklägerin in der ersten Einvernahme) oder um den rechten (Aussagen der Privatklägerin in der zweiten polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Einvernahme) gehandelt
- 9 - hat, kann offen bleiben. Diese Abweichung könnte daher rühren, dass der rechte Arm für die gegenüberstehende Person aus deren Sicht links ist und umgekehrt. Dagegen will die Privatklägerin den Beschuldigten nicht gekratzt haben. Der rapportierende Polizeibeamte hat beim Beschuldigten jedoch an dessen Hals links "sichtbare Kratzer" festgestellt (Urk. 1 S. 2). Die Erklärung, dass sie dies wegen stark zurückgeschnittener Nägel gar nicht hätte tun können, ist jedoch nicht zu hören. Mit entsprechend ausgeübtem Druck kann man selbstverständlich auch mit sehr kurzen Fingernägeln noch effektiv kratzen. Divergierende Aussagen machte die Privatklägerin im Zusammenhang mit dem Armbruch: In der ersten Einvernahme gab sie noch zu Protokoll, der Beschuldigte habe ihr rechtes Handgelenk mit seiner rechten Hand gepackt und verdreht, wogegen sie knapp zwei Jahre später bei der Staatsanwaltschaft aussagte, der Beschuldigte habe ihren Arm mit beiden Händen gegriffen. Möglicherweise lässt sich diese Diskrepanz mit der beachtlichen Zeitspanne von beinahe zwei Jahren erklären. Es ist sicherlich auch so, dass die ganze Auseinandersetzung schnell vor sich gegangen ist. In diesen Punkten kann der Vorinstanz zugestimmt werden (vgl. Urk. 37 S. 9), wonach aus dieser kleinen Differenz nichts Entscheidendes abzuleiten ist. Lebensnah beschreibt die Privatklägerin dagegen, wie sie nach dem Vorfall zur Nachbarin gegangen sei, damit diese ihr die Armbanduhr abziehe, da sie die Uhr selber wegen der Schmerzen nicht mehr habe ausziehen können, wobei dieselbe Nachbarin sie danach auch noch ins Spital begleitet haben.
E. 5.4.3
Spucken Die Privatklägerin gab wie auch die anderen Beteiligten zu Protokoll, dass der Beschuldigte sie angespuckt habe. Im Gegensatz zu den Aussagen des Beschuldigten und der Zeugin E._____ in dieser Sache hat die Privatklägerin dagegen konsequent bestritten, den Beschuldigten angespuckt zu haben. Vielmehr habe dieser sie als Reaktion auf die drohende Busse unversehens angespuckt.
E. 5.4.4
Drohung
- 10 - Die Privatklägerin hat in allen drei Einvernahmen erklärt, der Beschuldigte habe ihr am Schluss der Auseinandersetzung mit dem Tod gedroht. Diese Behauptung wurde jedoch von keiner anderen beteiligten Person bestätigt.
E. 6
Aussagen von E._____
E. 6.1
Die Ehefrau des Beschuldigten, E._____, wurde am 3. Juli 2010 polizeilich einvernommen. Sie erklärte, Frau C._____ habe sie angerufen und mitgeteilt, die Privatklägerin würde dem Beschuldigten eine Busse schreiben. E._____ sei dann sofort nach unten gegangen, um einem Streit zwischen dem Beschuldigten und der Privatklägerin zuvorzukommen. Es gebe immer Streit zwischen den beiden. Sie sei zur Privatklägerin hingegangen und habe ihr gesagt, ihr Mann würde nur Einkäufe abladen. Die Privatklägerin habe aber nicht reagiert und weiter geschrieben. Der Beschuldigte sei dazu gekommen und habe sich vor das Kontrollschild gestellt, damit die Privatklägerin die Nummer nicht habe aufschreiben können. Die Privatklägerin habe ihn mit der rechten Hand am rechten Oberarm festgehalten und ihn zur Seite gezogen, so dass sie das Kontrollschild habe sehen können. Der Beschuldigte habe ihr den Kugelschreiber weggenommen, worauf die Privatklägerin ihn angespuckt habe und er zurückgespuckt habe. E._____ habe von beiden Seiten etwas abbekommen. Sie sei zwischen den beiden gestanden, um den Streit zu schlichten. Die Privatklägerin habe den Beschuldigten mit der rechten Hand an der linken Halsseite gegriffen und gekratzt. Der Beschuldigte habe dann die Hand der Privatklägerin gehalten und den Arm weggestossen, um die Hand von seinem Hals wegzubringen, damit die Privatklägerin nicht weiter kratzt. E._____ habe den Beschuldigten von der Privatklägerin weggeschoben und sei richtig laut geworden. Die Privatklägerin habe dennoch nicht aufgehört und sei dem Beschuldigten nachgekommen und habe ihn immer wieder von hinten gehalten. Erst als E._____ sehr laut aufgeschrien habe, sei die Privatklägerin weggegangen. Auf die Frage, wann der Arm der Privatklägerin gebrochen wurde, antwortete E._____, sie nehme an, in dem Moment, als der Beschuldigte ihren Arm hielt, um ihn von seinem Hals wegzubringen. Das sei das einzige Mal gewesen, als er sie angefasst habe,
- 11 - darum müsse der Armbruch dann passiert sein. Der Beschuldigte habe aber den Arm der Privatklägerin sicher nicht gedreht. Auf Vorhalt, dass die Privatklägerin den Beschuldigten gemäss den Schilderungen der Zeugin E._____ nach dem Armbruch noch angefasst habe, sagte diese aus, dass dies wohl so gewesen sei. Die Privatklägerin habe dann beim Weggehen noch zu E._____ gesagt, sie habe gewollt, dass der Beschuldigte sie anfasse, sie würden ihr dies bezahlen. Sie sei ohne über Schmerzen zu klagen weggegangen. Gemäss dem Schwager der Privatklägerin sei ihr Arm schon früher gebrochen gewesen. Die Privatklägerin würde sie und ihre Familie immer wieder plagen. Sie habe nicht gehört, dass der Beschuldigte der Privatklägerin gedroht hat. Sowohl E._____ wie auch der Beschuldigte hätten mehrmals erfolglos versucht, sich bei der Privatklägerin zu entschuldigen (Urk. 5/3 S. 2 ff.).
E. 6.2
Bei der Staatsanwaltschaft gab E._____ am 4. April 2012 als Zeugin zu Protokoll, sie sei nach dem Anruf von Frau C._____ nach draussen gerannt und habe die Privatklägerin gebeten, keine Busse zu schreiben, da der Beschuldigte nur am Abladen sei. Die Privatklägerin habe aber einfach weiter geschrieben. Der Beschuldigte sei hinzugekommen und habe sich vor die Kontrollschilder gestellt. Dann habe er der Privatklägerin den Kugelschreiber weggenommen. Diese habe den Beschuldigten dann mit der rechten Hand am Hals gepackt und ihn zerkratzt. Der Beschuldigte habe ihre Hand weggenommen bzw. weggeschoben. Die Zeugin sei zwischen die beiden gegangen und habe sie getrennt. Dann habe die Privatklägerin den Beschuldigten bespuckt, worauf dieser zurückgespuckt habe. Die Privatklägerin habe schlechte Worte wie kriminell über den Beschuldigten gesagt und sei dann wieder die Treppe putzen gegangen. Die Zeugin habe die Privatklägerin mit einem roten Eimer, dem Staubsauger und einem Besen gesehen, als sie um 13 Uhr arbeiten gegangen sei, es könne drum nicht sein, dass ihr Arm durch den Beschuldigten gebrochen worden sei. Ausserdem habe sie noch zwei Kindervelos von Frau C._____ in den Keller gesperrt. Es habe keine Drohung seitens des Beschuldigten gegeben (Urk. 6/5 S. 3 ff.).
E. 6.3
Würdigung
- 12 -
E. 6.3.1
Kratzen und Armbruch Die Zeugin E._____ gab in beiden Einvernahmen zu Protokoll, die Privatklägerin habe den Beschuldigten mit der (rechten) Hand an der linken Halsseite gekratzt. Es ist vom Ablauf der Auseinandersetzung her durchaus denkbar, dass – nachdem ja der Beschuldigte der Privatklägerin unbestrittenermassen zumindest den Kugelschreiber weggenommen hat – diese wütend wurde, auf den Beschuldigten losging und diesen möglicherweise auch kratzte. Dagegen ist bemerkenswert, dass die Zeugin E._____ erst bei der Staatsanwaltschaft zwei Jahre nach dem Vorfall vorbringt, die Privatklägerin habe nach der Auseinandersetzung noch geputzt. Da es bereits in der ersten Einvernahme darum ging, wie sich die Privatklägerin nach dem vermeintlichen Armbruch verhielt, hätte die Erwähnung allfälliger Putzarbeiten bereits zu diesem Zeitpunkt auf der Hand gelegen, zumal die Zeugin dies ja selbst gesehen haben will. Es liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei dieser Behauptung um eine reine Schutzbehauptung zugunsten des Beschuldigten handelt, zumal auch der Beschuldigte selbst dieselbe Behauptung erst anlässlich der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vorbringt. Ausserdem ist augenfällig, dass sich die Aussagen der Zeugin E._____ bei der Staatsanwaltschaft denjenigen der Zeugin C._____ im Bezug auf die Behauptung, die Privatklägerin soll nach der Tat geputzt und ein Velo im Keller eingeschlossen haben (vgl. unten Ziff. 7.2.), stark angenähert haben. Wie bereits die Vorinstanz angetönt hat (Urk. 37 S. 14 f.), erweckt dies unweigerlich den Verdacht der Absprache, zumal beide Zeuginnen selber gesehen haben wollen, wie die Privatklägerin das Treppenhaus geputzt hat. Dies ist umso erstaunlicher, da die beiden Zeuginnen nicht einmal im selben Haus wohnen (vgl. Urk. 1 S. 3, Urk. 6/6 S. 1). Es ging den Beteiligten vermutlich darum, Zweifel an einem Kausalzusammenhang zwischen dem Einwirken des Beschuldigten auf den Arm der Privatklägerin und dem erlittenen Armbruch zu erwecken, indem sie mit der Behauptung, die Privatklägerin habe noch geputzt und ein Velo eingeschlossen, aufzeigen wollten, dass die Privatklägerin nach dem Vorfall ihren Arm noch nicht
- 13 - gebrochen haben konnte. Diese Behauptung ist folglich nicht glaubhaft und kann als reine Schutzbehauptung zugunsten des Beschuldigten abgetan werden. Gleichermassen erscheint die Aussage von E._____ anlässlich der polizeilichen Einvernahme, die Privatklägerin habe den Beschuldigten nach dem Armbruch noch angegriffen, nicht plausibel. Einerseits dürfte ein durch das Einwirken eines anderen erlittener doppelter Armbruch so viel Eindruck auf jemanden machen, dass man einen (erneuten) Angriff unterlässt und andererseits dürfte ein Greifen oder Festhalten einer Person auch schon allein aufgrund der aus einem doppelten Armbruch resultierenden Schmerzen kaum möglich gewesen sein. Es ist davon auszugehen, dass ihr auch diese Aussage dazu diente, Zweifel am Zusammenhang zwischen dem Berühren des Arms der Privatklägerin durch den Beschuldigten und dem Armbruch zu säen. Dazu passt auch, dass die Privatklägerin stets erklärte, der Beschuldigte habe den Arm der Privatklägerin weggeschoben, aber sicher nicht gedreht. Der Zeugin E._____ ging es offensichtlich darum, mit verschiedenen Aussagen die Verantwortung des Beschuldigten am Armbruch der Privatklägerin in Frage zu stellen.
E. 6.3.2
Spucken Die Zeugin E._____ hat von Anfang an ausgesagt, dass ihr Mann die Privatklägerin – als Reaktion auf das Spucken durch Letztere – angespuckt habe. Angeblich soll sie sogar vom Speichel des Beschuldigten und der Privatklägerin getroffen worden sein, da sie zwischen den beiden gestanden habe, was plausibel erscheint. Bezüglich der abweichend geschilderten Reihenfolge der Geschehnisse in der zweiten Einvernahme insbesondere betreffend den Zeitpunkt des Spuckens ist der Vorinstanz grundsätzlich recht zu geben und auf die lange Zeitspanne zwischen den Einvernahmen zu verweisen (vgl. Urk. 37 S. 14). Die Aussagen der Zeugin E._____ bezüglich des Spuckens sind grundsätzlich glaubhaft.
E. 6.3.3
Drohung
- 14 - Die Zeugin erklärte bei der Polizei, nicht gehört zu haben, wie der Beschuldigte der Privatklägerin gedroht habe.
E. 7
Aussagen von C._____
E. 7.1
Anlässlich der ersten polizeilichen Einvernahme vom 3. Juli 2010 erklärte C._____, sie habe Frau E._____ angerufen, um ihr mitzuteilen, dass die Privatklägerin ihnen gerade eine Busse schreibe. Frau E._____ und danach der Beschuldigte seien zur Privatklägerin gegangen und hätten gefragt, was sie tue. Die Privatklägerin habe nicht zugehört und weiter geschrieben. Der Beschuldigte habe sich vor das Kontrollschild gestellt. Die Privatklägerin habe nicht aufgehört, weshalb der Beschuldigte ihr den Stift weggenommen habe. Sie habe ihn dann mit der rechten Hand am Hals und mit der linken Hand am rechten Oberarm gepackt. Der Beschuldigte habe sich gewehrt und habe mit beiden Händen beide Arme der Privatklägerin von sich weggestossen. Es sei kein heftiger Stoss gewesen, offenbar habe er gewollt, dass die Privatklägerin ihn nicht weiter kratze. Die Privatklägerin habe gespuckt und der Beschuldigte habe zurückgespuckt, wobei beide im Gesicht getroffen worden seien. Frau E._____ sei dazwischen gegangen und habe ihren Mann zur Seite geschoben, worauf die Privatklägerin dem Beschuldigten noch nachgegangen sei. Sie habe ihn vermutlich noch weiter kratzen wollen. Frau E._____ sei zum Haus gegangen, die Privatklägerin sei hinterher gegangen und habe über Ausländer hergezogen. Frau E._____ habe ihr dann vorgeworfen, nur Probleme zu suchen. Sie habe nicht alles gehört, erst am Schluss, als sie vor dem Haus gestanden seien. Die Distanz zum Tatort habe ca. 15 Meter betragen. Die Privatklägerin habe den Beschuldigten zuerst am Arm und am Hals gepackt. Sie habe keine Drohung gehört. Die Privatklägerin habe weder über Schmerzen geklagt noch sich den Arm gehalten. Vielmehr sei die Privatklägerin noch in den Keller gegangen und habe das Velo eines ihrer Kinder eingeschlossen (Urk. 5/4 S. 1 ff.).
E. 7.2
Bei der Staatsanwaltschaft gab C._____ am 4. April 2012 als Zeugin zu Protokoll, sie habe Frau E._____ angerufen und mitgeteilt, dass die Privatklägerin eine Busse schreibe. Der Beschuldigte und die Zeugin E._____ seien beide zum
- 15 - Auto gegangen. Der Beschuldigte habe die Privatklägerin gefragt, was sie mache. Er habe ihren Kugelschreiber weggenommen. Sie sei mit ihrer Hand an seinen Hals gegangen und habe ihn zerkratzt, wahrscheinlich mit der rechten Hand an der linken Seite. Der Beschuldigte habe ihre Hand mit seiner Hand am Gelenk gepackt und weggestossen. Die Privatklägerin habe angefangen zu spucken. Er habe dann zurückgespuckt. Die Privatklägerin habe angefangen zu fluchen. Man habe sie laut schimpfen gehört. Sie habe weiter mit Frau E._____ gestritten. Der Beschuldigte sei dann zur Polizei gegangen, um eine Anzeige zu machen. Frau E._____ sei nach Hause gegangen. Die Privatklägerin sei ins Haus gekommen und habe weiter das Treppenhaus geputzt. Dies habe sie selber gesehen. Ausserdem habe sie das Velo der Tochter der Zeugin C._____ in den Heizungsraum gestellt. Auf Frage antwortete die Zeugin, dass es nicht stimme, dass der Arm der Privatklägerin gebrochen worden sei, dann wäre sie doch gleich ins Spital gegangen oder hätte vor Schmerzen geschrien. Ausserdem habe sie die Privatklägerin zwei drei Tage später Auto fahren sehen, wobei sie die rechte Türe habe öffnen können. Auf Ergänzungsfrage der Privatklägerin gab die Zeugin C._____ zu Protokoll, der Abstand zwischen ihrem Standort und demjenigen der Auseinandersetzung habe ca. zehn Meter betragen (Urk. 6/6 S. 3 ff.).
E. 7.3
Würdigung Zuerst einmal ist festzuhalten, dass die Zeugin C._____ das Geschehene von ihrem Küchenfenster aus durch die schräg gestellten Lamellen ihres Storens von einer Distanz von mehreren Metern beobachtet haben will (Urk. 4, Urk. 5/4 S. 3). Es ist gut möglich, dass sie mitbekommen hat, dass es eine Auseinandersetzung zwischen der Privatklägerin und dem Beschuldigten gab. Es scheint indes nicht plausibel, dass die Zeugin C._____ überhaupt gesehen hat, wie gespuckt wurde, geschweige denn, wer wen zuerst angespuckt hat. Genau so ist aufgrund ihres Standorts unglaubhaft, dass sie gesehen haben kann, ob die Privatklägerin gekratzt (und den Beschuldigten nicht nur angefasst hat) und wie genau der Beschuldigte den Arm bzw. die Hand der Privatklägerin gegriffen hat. Da sich ihre Aussagen in diesen Punkten mit denjenigen der Zeugin E._____ und des Beschuldigten decken, liegt die Vermutung einer Absprache zum Schutze des
- 16 - Beschuldigten nahe, was im Zusammenhang mit dem Verhalten der Privatklägerin nach der Tat bereits thematisiert wurde (vgl. oben Ziff. 6.3.). Infolgedessen erscheinen die Aussagen der Zeugin C._____ im Bezug auf das Spucken, das Kratzen und das Anfassen der Hand bzw. des Arms der Privatklägerin durch den Beschuldigten als nicht glaubhaft.
E. 8
Aussagen des Beschuldigten
E. 8.1
Der Beschuldigte sagte anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 2. Juli 2010 aus, er habe der Privatklägerin erklärt, er sei am Ausladen und sie solle keine Busse schreiben. Sie habe ihn angegriffen und am linken Oberarm während ein paar Sekunden festgehalten. Sie habe ihn angespuckt und im Gesicht ge- troffen. Er habe zurückgespuckt und sie ebenfalls im Gesicht getroffen. Dann habe er ihr den Kugelschreiber aus der Hand genommen. Sie habe den Bussenblock auf den Boden geworfen, ihn wieder angegriffen und mit der rechten Hand an der linken Halsseite gekratzt. Er habe dann ihre rechte Hand im Sinne einer Abwehrhandlung vom Hals weggeschoben. Er habe ihren Arm mit beiden Händen weggeworfen. Auf Vorhalt des einvernehmenden Polizeibeamten, er habe den Arm der Privatklägerin zweifach gebrochen, sagte der Beschuldigte aus, er habe die Privatklägerin nicht verletzen wollen. Er sei dagegen, was er getan habe. Es sei ihr Fehler gewesen, ihn zuerst anzugreifen. Er sei am Abend zur Privatklägerin gegangen, um sich zu entschuldigen. Sie habe die Entschuldigung nicht angenommen. Er habe das Brechen der Knochen nicht gehört. Er habe ihr nicht gedroht. Auf Vorhalt, ob er es nötig habe, eine Frau mit diesen Eckdaten (76-jährig, ca. 80 kg und 158 cm) anzugreifen und zu verletzen, erklärte der Beschuldigte, er wisse, dass er dies nicht hätte machen dürfen, es sei zu viel gewesen, er hätte das nicht tun wollen. Er habe ihr nicht mit Absicht den Arm gebrochen (Urk. 5/2 S. 1 ff.). In der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 4. April 2012 erklärte der Beschuldigte, die Privatklägerin habe ihn zuerst angespuckt und im Gesicht getroffen. Erst dann habe er zurückgespuckt, wahrscheinlich auch ins Gesicht. Er sei zum Auto gekommen und habe die Privatklägerin gebeten, auf das Ausstellen einer Busse zu verzichten. Er habe versucht, mit seinen Beinen das Kontrollschild
- 17 - zu verdecken, um zu verhindern, dass die Privatklägerin eine Busse ausstelle. Sie habe ihn dann am linken Arm gepackt. Mit der rechten Hand habe er ihr den Kugelschreiber aus der Hand genommen. Er sei ein paar Schritte zurückgegangen und habe dabei seine Hand weggezogen. Die Privatklägerin habe geschimpft und gesagt, er sei ein Krimineller. Sie habe ihn am Hals auf der linken Seite gekratzt. Sie habe nicht aufhören wollen, habe ein paar Mal gekratzt, er sei immer weiter zurückgegangen. Da habe er ihre Hand genommen und die Hand weggestossen. Er habe ihr noch gesagt, dass er zur Polizei gehen und sie anzeigen werde. Es stimme nicht, dass er die Hand der Privatklägerin gepackt und um 180 Grad gedreht habe. Weiter stimme es nicht, dass er ihr mit dem Tod gedroht habe. Er habe den Arztbericht der Privatklägerin zur Kenntnis genommen. Er habe ihren Arm nicht gebrochen. Sie habe nach dem Vorfall weitergearbeitet, habe zwei Velos genommen und im Keller eingeschlossen. Er habe nur ihre Hand vom Hals weggestossen. Er glaube nicht, dass es dadurch möglich wäre, eine Hand zu brechen. Er habe nichts knacken gehört (Urk. 6/2 S. 2 f.). In der Hauptverhandlung vom 15. April 2013 sagte der Beschuldigte aus, es sei richtig, dass er gespuckt habe. Die Privatklägerin habe ihn aber zuerst angespuckt. Er habe dann so reagiert. Sie habe ihn am linken Oberarm gepackt. Es tue ihm leid, dass er das getan habe, aber es sei richtig, dass er es getan habe. Es tue ihm leid, dass er eine ältere Frau so behandelt habe. Er hätte das nicht tun sollen. Es sei richtig, dass er der Privatklägerin den Kugelschreiber entrissen habe. Er habe dies gemacht, als sie ihn am linken Oberarm festgehalten habe. In der anderen Hand habe sie einen Kugelschreiber und ein Stück Papier gehabt. Er habe ihr den Kugelschreiber weggezogen. Er habe versucht, die Kontrollschilder abzudecken, damit sie diese nicht lesen könne. Sie habe ihn darauf am Oberarm gepackt, um ihn von den Kontrollschildern wegzuziehen, um diese lesen zu können. Auf Frage antwortete der Beschuldigte, die Privatklägerin sei am Schreiben gewesen, als er ihr den Kugelschreiber weggezogen habe. Auf die Frage, wie das gehen soll, gleichzeitig den Oberarm festhalten und schreiben, erklärte der Beschuldigte, die Privatklägerin habe versucht, die Nummer um ihn herum abzulesen, was nicht gegangen sei, weshalb sie ihn gepackt habe, um
- 18 - wegzuschieben. Dies habe sie mit der rechten Hand gemacht. In der linken Hand habe sie den Kugelschreiber und den Zettel gehalten, welche er ihr entrissen habe. Er wisse nicht mehr, was er mit dem Kugelschreiber gemacht habe. Sie habe weiterhin versucht, ihn zu packen, nun am Hals. Er habe den Kugelschreiber bis am Schluss in der Hand gehabt. Er sei eher der Meinung, er habe ihn dann ins Auto mitgenommen. Der Zettel sei kaputt gegangen, weil er ihn zerknüllt habe. Während des Vorfalls habe er die Dinge nicht mehr zurückgegeben. Er sei der Meinung gewesen, sie sei nicht berechtigt, eine Busse zu schreiben. Er habe gedacht, ohne Kugelschreiber könne sie nicht mehr schreiben. Es stimme nicht, dass er den Arm der Privatklägerin gebrochen habe. Gemäss Zeugen habe sie weitergearbeitet und Velos eines Mitbewohners in einem Kellerabteil einge- schlossen. Als sie ihn am Hals gepackt habe, habe er ihren Arm mit dem linken Arm weggeschoben. Er habe ihren Arm weder umfasst noch gedreht. Er habe ihn lediglich mit der Aussenseite seiner Hand weggestossen, um sich zu verteidigen. Nachdem die Privatklägerin ihn am Hals gekratzt habe, habe er ihr gesagt, er werde Anzeige erstatten, da er blute. Er sei danach sofort zur Polizei gegangen. Er habe die Privatklägerin nicht bedroht (Urk. 27 S. 9 ff.). Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 5. September 2013 gab der Beschuldigte zu Protokoll, es gebe nichts Neues zu sagen. Er habe zuerst versucht, die Kontrollschilder zu verdecken. Die Privatklägerin habe ihn am linken Arm gepackt, um ihn wegzustossen, damit sie die Schilder sehen könne. Darauf habe sie ihn bespuckt, was er auch gemacht habe. Er habe ihr einen Kugelschreiber und einen Zettel aus der Hand genommen. Sie habe versucht, ihn am Hals zu packen. Er habe sich ein paar Schritte zurück gezogen. Sie sei wieder zu ihm gekommen. Um sich zu verteidigen, habe er mit seiner linken Hand ihre Hand von seinem Hals weggebracht, damit sie ihn nicht noch weiter kratze. Ab dem Moment, als er die Kratzwunden gespürt habe, da es gebrannt habe, habe er ihr gesagt, dass er Anzeige erstatten würde. Er sei dann zur Polizei gegangen (Urk. 62 S. 5 f.). Darauf angesprochen, dass er bei der Polizei noch ausgesagt habe, den Arm der Privatklägerin weggeworfen zu haben und in den folgenden Einvernahmen diese Aussage abgeschwächt habe, wie auch bei der Polizei
- 19 - ausgesagt zu haben, den Arm der Privatklägerin nicht absichtlich gebrochen zu haben, gab der Beschuldigte zu Protokoll, er habe bei der Polizei keinen Dolmetscher gehabt. Die Privatklägerin habe den Arm im Rahmen der Auseinandersetzung mit ihm nicht gebrochen. Vielleicht sei dies im Zusammenhang mit dem Wegräumen von zwei Velos passiert (Urk. 62 S. 8 ff.).
E. 8.2
Würdigung
E. 8.2.1
Kratzen und Armbruch Es fällt auf, dass die Ausführungen des Beschuldigten im Bezug auf das Wegstossen der Hand der Privatklägerin von Einvernahme zu Einvernahme harmloser werden. Zuerst will er die Hand noch mit beiden Händen ihren Arm "weggeworfen" haben. Bei der Staatsanwaltschaft will er dann lediglich noch die Hand der Privatklägerin "weggestossen" haben, um schliesslich in der Hauptverhandlung ihren Arm mit seinem linken Arm "weggeschoben" bzw. mit der Aussenseite seiner Hand weggestossen zu haben. In der Berufungsverhandlung schliesslich gab er zu Protokoll, er habe die Hand der Privatklägerin mit seiner linken Hand weggebracht. Der Beschuldigte erklärte diese Abweichungen in der Berufungsverhandlung damit, dass er bei der Polizei noch keinen Dolmetscher gehabt habe. Für ihn sei "weggestossen" und "weggeschoben" dasselbe (Urk. 62 S. 9). Anlässlich der Berufungsverhandlung konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte – er ist Schweizer – sehr wohl ausreichend gut Deutsch spricht. Auffallend ist, dass er sich von Einvernahme zu Einvernahme weniger für den Armbruch verantwortlich zeigte: In der ersten Einvernahme erklärte er, er habe ihren Arm nicht absichtlich gebrochen – wobei der Beschuldigte diese Aussage wieder mit dem Fehlen des Dolmetschers bei der Polizei in Zusammenhang bringt – und sei am Abend zu ihr gegangen, um sich zu entschuldigen, wobei sie die Entschuldigung aber nicht angenommen habe. Die Privatklägerin stützt diese Aussage, indem sie bei der Polizei ausgesagt hat, der Beschuldigte sei einen Tag nach dem Vorfall zu ihr gekommen und habe geklingelt, worauf sie Tür geöffnet und sofort wieder
- 20 - geschlossen habe, als sie ihn gesehen habe (Urk. 5/5 S. 3). Auch die Zeugin E._____ hat ausgesagt, dass sie sich mehrmals bei der Privatklägerin hätten entschuldigen wollen (Urk. 5/3 S. 6 f.). In der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme knapp zwei Jahre später bestritt der Beschuldigte dagegen, den Arm der Privatklägerin gebrochen zu haben. Sie habe sogar nach der Auseinandersetzung noch zwei Kindervelos im Keller eingeschlossen. Diese Aussage bestätigte der Beschuldigte anlässlich der Hauptverhandlung und in der Berufungsverhandlung. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei den letzteren Aussagen um blosse Schutzbehauptungen handelt. Wenn die Vorinstanz in diesem Zusammenhang auf die mangelnden Deutschkenntnisse des Beschuldigten verweist sowie darauf, dass dessen Gewissensbisse anlässlich der polizeilichen Einvernahme sich möglicherweise gar nicht auf den Armbruch bezogen hätten, ist dem zu entgegnen, dass er deutlich sagte, er habe die Privatklägerin nicht verletzen wollen und er habe ihren Arm nicht absichtlich gebrochen. Ausserdem stellt sich die Frage, wieso er sich denn hätte bei ihr entschuldigen sollen, wenn nicht für den Armbruch. Abgesehen von der ersten Einvernahme will er in den späteren Befragungen nur auf die Angriffe der Privatklägerin reagiert haben, was den Beschuldigten wohl vor allem angesichts des bereits länger schwelenden Disputs zwischen den Parteien kaum zu einer Entschuldigung motiviert haben dürfte. Es liegt auf der Hand, dass der Beschuldigte sein Handeln im Zusammenhang mit dem Vorfall beschönigt und dass der doppelte Armbruch der Privatklägerin aus der Auseinandersetzung mit dem Beschuldigten herrührt. Dagegen sagte der Beschuldigte stets aus, von der Privatklägerin am Hals gekratzt worden zu sein, weshalb er in der Folge ihren Arm zur Seite geschoben habe. Diese Aussagen erscheinen grundsätzlich plausibel, zumal auch der Polizeibeamte in der Einvernahme der Privatklägerin wie auch im Rapport erwähnt, dass er Kratzspuren am Hals der Beschuldigten gesehen habe (Urk. 1 S. 2, Urk. 5/5 S. 2).
E. 8.2.2
Spucken
- 21 - Der Beschuldigte hat von Beginn weg eingestanden, die Privatklägerin angespuckt zu haben, jedoch nur als Reaktion auf das Anspucken durch die Privatklägerin. Diese Aussage ist insofern glaubhaft, als dass der Beschuldigte nie davon abweicht und er das Anspucken von sich aus und ohne Vorliegen sachlicher Beweismittel zugegeben hat. Zu Recht hat hier die Vorinstanz ausserdem darauf hingewiesen, dass er dies vermutlich gemacht hat ohne Kenntnis der Rechtslage betreffend Retorsion (Urk. 37 S. 11; vgl. Trechsel/Fingerhuth, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], StGB PK, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2013, Art. 126 N 6).
E. 8.2.3
Drohung Der Beschuldigte hat von Anfang an und konsequent bestritten, die Privatklägerin bedroht zu haben (vgl. dazu die Gesamtwürdigung unter Ziff. 10.3).
E. 9
Medizinische Unterlagen
E. 9.1
Ärztlicher Befund vom 27. September 2010 Gemäss dem ärztlichen Befund hat die Privatklägerin einen Bruch von beiden Unterarmknochen der rechten Seite erlitten. Die Privatklägerin habe berichtet, die Schmerzen am rechten Unterarm seien nach einer Auseinandersetzung mit ihrem Nachbarn aufgetreten, welcher sie grob am rechten Handgelenk und am Unterarm gezogen und ihr den Arm verdreht habe. Sie habe glaubhaft erklärt, nicht gestürzt zu sein. Der Bruch der Privatklägerin entspreche jedoch ohnehin nicht der klassischen Bruchlokalisation bei einem klassischen Sturz auf die ausgestreckte Hand. Für die den Bericht verfassende Oberärztin habe es nie Zweifel an den Schilderungen der Privatklägerin gegeben (Urk. 7/3 S. 1).
E. 9.2
Antwortschreiben Oberärztin vom 24. April 2012 Auf die Frage des Staatsanwalts, ob die Privatklägerin mit den festgestellten Verletzungen noch das Treppenhaus hätte reinigen oder Kindervelos einschliessen können, antwortete die Oberärztin, dass dies für einen normal
- 22 - schmerzempfindlichen Menschen nicht möglich gewesen wäre (Urk. 7/4 S. 2, Urk. 7/5).
E. 9.3
Würdigung Gemäss den medizinischen Unterlagen decken sich die erlittenen Frakturen der Unterarmknochen mit den Schilderungen der Privatklägerin, wonach der Beschuldigte ihr diese zugefügt habe.
E. 10
Dem Beschuldigten wird für das erstinstanzliche Verfahren eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 2'160.-- für anwaltliche Verteidigung aus der Gerichtskasse zugesprochen. Das Verrechnungsrecht gemäss Art. 442 Abs. 4 StPO bleibt vorbehalten.
E. 10.1
Kratzen und Armbruch Gestützt auf die glaubhaften Ausführungen des Beschuldigten und der Zeugin E._____ sowie der Feststellung von Kratzspuren am Hals des Beschuldigten durch den einvernehmenden Polizeibeamten scheint es als plausibel, dass die Privatklägerin den Beschuldigten im Verlaufe der Auseinandersetzung gekratzt hat, was als erstellt zu gelten hat. Dagegen sind die Aussagen des Beschuldigten wie auch der Zeugin E._____ und C._____ im Bezug auf den Armbruch der Privatklägerin als blosse Schutzbehauptungen zu taxieren. Hingegen decken sich die konstanten Schilderungen der Privatklägerin gemäss der untersuchenden Oberärztin mit den erlittenen Verletzungen. Ob der Beschuldigte dabei das Handgelenk oder den (Unter)Arm verdreht oder durch sonstige Gewaltanwendung gebrochen hat, ist nicht relevant. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass die vom Beschuldigten eingestandene Bewegung als direkte Reaktion auf das Kratzen der Privatklägerin – wovon zu Gunsten des Beschuldigten auszugehen ist – nicht so sanft ausfiel wie er das darstellen will. Da der Beschuldigte derart auf den rechten Arm der Privatklägerin eingewirkt hat, dass ein Bruch beider Unterarmknochen resultierte, muss er dies in Kauf genommen haben. Dies erst recht, wenn es sich hierbei wie bei der Privatklägerin um eine ältere Person handelt, bei der die Knochendichte vermindert ist, was gerichtsnotorisch ist. Wenn die Vorinstanz die Knochendichte als Argument für einen Freispruch heranzieht (Urk. 37 S. 22 f.), ist dem zu
- 23 - entgegnen, dass der Beschuldigte wusste, dass die Privatklägerin älter war und ihre Knochen entsprechend der allgemeinen Lebenserfahrung schneller brechen können. Zudem kann entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht genau eruiert werden, wie lange der Beschuldigte Zeit hatte, um den Entschluss zur Tat zu fassen (vgl. Urk. 37 S. 22), wobei auch nicht klar ist, wie viel Zeit jemand für eine solche Entscheidfindung überhaupt braucht. Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB begeht ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (Satz 1). Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Satz 2). Beim Eventualvorsatz strebt der Täter den Erfolg nicht an, sondern weiss lediglich, dass dieser möglicherweise mit der willentlich vollzogenen Handlung verbunden ist. Der Eventualvorsatz ist zu bejahen, wenn der Täter den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt und sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwünscht sein (BGE 137 IV E. 1 E. 4.2.3; 133 IV 1 E. 4.1 mit Hinweisen). Ob der Täter die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen hat, muss der Richter bei fehlendem Geständnis aufgrund der Umstände entscheiden. Dazu gehören die Grösse des dem Täter bekannten Risikos der Tatbestandsverwirklichung, die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung, die Beweggründe des Täters und die Art der Tathandlung. Je grösser die Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung ist und je schwerer die Sorgfaltspflichtverletzung wiegt, desto näher liegt die Schlussfolgerung, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen. Der Richter darf vom Wissen des Täters auf den Willen schliessen, wenn sich dem Täter der Eintritt des Erfolgs als so wahrscheinlich aufdrängte, dass die Bereitschaft, ihn als Folge hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt werden kann (BGE 135 IV 12 E. 2.3.2 S. 17; 134 IV 26 E. 3.2.2; 133 IV 1 E. 4.1 S. 3). Die Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahr- lässigkeit kann im Einzelfall schwierig sein. Sowohl der eventualvorsätzlich als auch der fahrlässig handelnde Täter wissen um die Möglichkeit oder das Risiko der Tatbestandsverwirklichung. Hinsichtlich der Wissensseite stimmen somit
- 24 - beide Erscheinungsformen des subjektiven Tatbestandes überein. Unterschiede bestehen jedoch beim Willensmoment. Der bewusst fahrlässig handelnde Täter vertraut (aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihm als möglich vorausgesehene Erfolg nicht eintrete, sich das Risiko der Tatbestandserfüllung mithin nicht verwirkliche. Demgegenüber nimmt der eventualvorsätzlich handelnde Täter den Eintritt des als möglich erkannten Erfolgs ernst, rechnet mit ihm und findet sich mit ihm ab. Wer den Erfolg derart in Kauf nimmt, "will" ihn im Sinne von Art. 12 Abs. 2 StGB. Nicht erforderlich ist, dass der Täter den Erfolg "billigt" (BGE 133 IV 9 E. 4.1; 133 IV 1 E. 4.1; 130 IV 58 E. 8.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_643/2011 vom 26. Januar 2012, E. 2.3.). Wer so auf einen Körperteil eines Menschen einwirkt, dass an einem Arm ein doppelter Knochenbruch entsteht, der muss wahrlich recht intensiv auf den Arm eingewirkt haben. Ein solches Verhalten stellt eine eklatante Sorgfaltspflichtverletzung dar, weshalb die Schlussfolgerung naheliegt, der Beschuldigte habe die Tatbestandsverwirklichung auch in Kauf genommen. Demnach hat als erstellt zu gelten, dass der Beschuldigte durch gewaltsames Einwirken auf den rechten Arm der Privatklägerin einen doppelten Unterarmbruch herbeiführte, was er im Sinne obiger Umschreibung auch in Kauf nahm. Ob der Beschuldigte aus einer Notwehrsituation heraus gehandelt hat und ob er dabei die Grenzen der Notwehr überschritten hat, ist weiter unten zu prüfen (vgl. Ziff. III. 2.).
E. 10.2
Spucken Der Beschuldigte hat stets zugegeben, die Privatklägerin bespuckt zu haben, wobei er nur auf deren Spucken reagiert haben will, was diese wiederum bestreitet. Da Zweifel an der Version der Privatklägerin bestehen, wonach der Beschuldigte als Einziger gespuckt haben soll, ist mit Verweis auf die Ausführungen der Vorinstanz zugunsten des Beschuldigten von einer Retorsion durch den Beschuldigten gegenüber der Privatklägerin auszugehen, weshalb der Beschuldigte von diesem Anklagevorwurf in dubio pro reo freizusprechen ist.
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E. 10.3
Drohung Ausser den Aussagen der Privatklägerin liegen keine weiteren belastenden Beweismittel vor. Folglich steht Aussage gegen Aussage, weshalb der Beschuldigte in dubio pro reo vom Vorwurf der Drohung freizusprechen ist.
E. 10.4
Bemerkung zur Einstellungsverfügung Obwohl die Vorwürfe gegen die Privatklägerin bezüglich des Kratzens und Anspuckens per Einstellungsverfügung vom 17. Dezember 2010 infolge des Grundsatzes "in dubio pro reo" erledigt wurden (Urk. 9), können dieselben Vorwürfe für den vorliegenden Fall als erstellt betrachtet werden, da die Einstellungsverfügung aufgrund der nur vorläufigen Untersuchung und Prüfung der Sach- und Rechtslage für andere Strafverfahren nicht verbindlich ist (Cavallo, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen StPO, Zürich 2010, Art. 437 N 6; Schmid, in: Donatsch/Schmid, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zürich 1999, § 45 N 1 ff.). III. Rechtliche Würdigung 1. Körperverletzung Das Einwirken auf den Arm der Privatklägerin mit daraus resultierendem doppelten Unterarmbruch ist in objektiver Hinsicht mit der Vorinstanz (Urk. 37 S. 21) als einfache Körperverletzung gemäss Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB zu qualifizieren. Zum subjektiven Tatbestand ist auf vorstehende Ziffer II./10.1. zu verweisen mit der Ergänzung, dass der Beschuldigte der Privatklägerin körperlich (Alter, Körpergrösse, Gewicht) weit überlegen war, was er selbstverständlich wusste. Dementsprechend ist entgegen der Ansicht der Verteidigung und der Vorinstanz (Prot. I. S. 10 f., Urk. 37 S. 22 f.) davon auszugehen, dass der Beschuldigte eventualvorsätzlich handelte, indem er wissentlich und willentlich auf den rechten
- 26 - Arm der Privatklägerin einwirkte und ihr dabei einen doppelten Unterarmbruch zufügte, welche Verletzung er zumindest in Kauf nahm. 2. Notwehrsituation
E. 11
Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin A._____ für das erstinstanzliche Verfahren eine reduzierte Prozessentschädigung von Fr. 5'000.-- zu bezahlen.
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E. 12
Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 3'000.--.
E. 13
Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten und der Privatklägerin je zur Hälfte auferlegt.
E. 14
Die für das Berufungsverfahren gegenseitig geschuldeten Prozess- entschädigungen zwischen dem Beschuldigten und der Privatklägerin A._____ werden gegenseitig wettgeschlagen.
E. 15
Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin für das gesamte Verfahren eine persönliche Umtriebsentschädigung von Fr. 110.-- zu bezahlen.
E. 16
Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an − die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben) − die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat − die Privatklägerschaft A._____ (übergeben) sowie in vollständiger Ausfertigung an − die Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten − die Privatklägerschaft A._____ − die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger Rechtsmittel an − die Vorinstanz − die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A
E. 17
Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes- gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.
- 44 - Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes. Obergericht des Kantons Zürich I. Strafkammer Zürich, 5. September 2013 Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: lic. iur. P. Marti lic. iur. C. Grieder
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